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zwanzig zwanzig
		  eine Vorschau

Liebe Oberbalmerinnen und 
Oberbalmer 

Im nächsten Jahr wird uns einiges 
beschäftigen. Die Wasserversor-
gung wird in die Aktivphase eintre-
ten. Ab März /April wird der untere 
Teil der Balmbergstrasse gesperrt, 
um diese aufzureissen, damit die 
neue Leitung eingebaut werden 
kann. Der Gemeinderat hat sich für 
eine Notstrasse starkgemacht. Diese 
wird von der Balmbergstrasse ab-
zweigen und in den Kirchweg über-
geleitet. Sie soll den Anwohnern 
ob dem Balmberg die Möglichkeit 
geben, ohne den grossen Umweg 
über Borisried, gewohnt erreichbar 
zu sein. Schwere und übermässig 

grosse Fahrzeuge werden nicht 
über die Notstrasse geleitet. Nach 
dem Leitungseinbau wird sofort 
mit dem Bau des neuen Reservoirs 
begonnen. Über eine längere Zeit 
wird der Balmberg mit Behinde-
rungen und Wartezeiten erreichbar 
sein. Verständnis und Toleranz sind 
für die zeitlich gestraffte Bauphase 
sehr wichtig. An der Gemeindever-
sammlung wird eine Vertretung der 
Wasserversorgung Köniz anwesend 
sein. Die Auskunft über die genauen 
Details werfen sicher Fragen auf, 
welche Vorort durch die Verantwor-
tungspersonen beantwortet werden 
können.  
Weiter werden wir im nächsten 
Jahr über die Verlängerung des 
Parkvertrags, Naturpark Gantrisch 
abstimmen. Nach 10 Jahren der 
Aktivphase sind alle der über 20 
Parkgemeinden zu dieser Erneu-
erung aufgefordert. Ich bin mir 
bewusst, dass mit zunehmender 
Distanz zum Parkzentrum, auch die 
kritischen Stimmen zunehmen. Hier 
sind fundierte Infos sehr wichtig. 
Auch in diesem Traktandum wird an 
der Gemeindeversammlung jemand 
aus dem Förderverein anwesend 
sein. Die Person wird sich nach ei-
nem Eintrittsreferat den Fragen aus 

der Versammlung stellen.  
Warum ist der Verbleib im Park für 
Oberbalm sehr wichtig. Wir haben 
in unserer Gemeinde,  Bürger die 
direkt von der Unterstützung durch 
Park-Akteure, profitieren. Dann 
ist der Gemeindeverband in den 
Förderverein eingebunden. Hier 
werden auf präsidialer Ebene, z.B. 
wichtige Traktanden der Regional-
konferenz vorbesprochen und wenn 
nötig einheitliche, für die Region, 
wichtige Parolen verfasst. 

Dies nur zwei Beispiele aus den Ak-
tivitäten der Region Gantrisch .
An den Mitgliederversammlungen 
im Frühjahr und Herbst werden Pro-
jekte  unterbreitet, welche für des-
sen Realisation, immer die Zustim-
mung der Versammlung erfordern. 
In diesen neuen digitalen, sich 
schnell verändernden Zeiten, vermit-
telt der Naturpark Gantrisch eine 
Idendität auf die sich auch Ober-
balm einleben kann. 

Fazit: Geht es einer Region besser, 
profitiert auch jede einzelne Ge-
meinde. 

Euer Präsident
Ruedi Anken
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Versammlung der Einwohnergemeinde
	 Montag, 02. Dezember 2019

	 Montag, 02. Dezember 2019, 20.00 Uhr, in der Mehrzweckanlage Oberbalm

	 Traktanden

	 1.	 Budget für das Jahr 2020; Beratung und Genehmigung des Budgets und Festsetzen der 
		  Steueranlage und der Liegenschaftssteuer

	 2.	 Gemeinderatswahlen
		  Wiederwahl in den Gemeinderat: 1 Mitglied

	 3.	 Naturpark Gantrisch; Informationen Erneuerung Parkvertrag Betriebsphase 2022 bis 2031

	 4.	 Wasserversorgung Köniz / Oberbalm; Informationen Neubau Reservoir und Leitungen

	 5.	 Berichterstattung und Verschiedenes
	

Die Akten zu den Traktanden 1 und 2 liegen 30 Tage vor der Versammlung in der Gemeindeverwaltung öf-
fentlich auf und können eingesehen werden. Das Protokoll der Gemeindeversammlung liegt während 30 Ta-
gen ab 9. Dezember 2019 in der Gemeindeverwaltung Oberbalm öffentlich zur Einsichtnahme auf. Während 
der Auflage kann gegen das Versammlungsprotokoll schriftlich Einsprache beim Gemeinderat Oberbalm 
gemacht werden. Anschliessend entscheidet der Gemeinderat über allfällige Einsprachen und genehmigt das 
Protokoll.

Rechtsmittelbelehrung
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 10 Tagen) nach 
der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland einzureichen (Art. 
63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist 
sofort an der Gemeindeversammlung zu beanstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer 
rechtzeitig Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr 
Beschwerde führen.

An der Versammlung stimmberechtigt sind diejenigen Personen, welche das 18. Altersjahr zu-rückgelegt 
haben und die seit mindestens 3 Monaten in der Gemeinde angemeldet und in kantonalen Angelegenheiten 
stimmberechtigt sind.

Der Gemeinderat
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Bemerkungen zur Traktandenliste
	 vom 02. Dezember 2019

	 1.	 Budget 2020 bestehend aus:

		  a)	 Steueranlage für die Gemeindesteuern; 1.75 (unverändert)
		  b)	 Steueranlage für die Liegenschaftssteuern; 1.4 ‰ (unverändert)
		  c)	 Allgemeiner Haushalt steuerfinanziert
			   Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung
			   Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung
			   Beratung und Beschlussfassung

		  Einen Überblick zum Budget 2020 finden Sie bei der Übersicht. Das Detailbudget kann bei der 
		  Verwaltung eingesehen werden. Der Gemeinderat empfiehlt, das Budget 2020 anzunehmen.

	 2.	 Gemeinderatswahlen
		  Wiederwahl in den Gemeinderat: 1 Mitglied

		  Die Amtsdauer von Gemeinderat Reust Urs läuft nach einer ersten Amtsperiode per 31. Dezember 	
		  2019 aus. Seit dem 01.01.2016 hat er das Amt als Gemeinderat inne und stellt sich nochmals zur 	
		  Verfügung für eine weitere Amtsdauer, d.h. vom 01.01.2020 bis 31.12.2023.

		  Der Gemeinderat wird der Versammlung den Wahlvorschlag zur Wiederwahl von Herrn Reust Urs 	
		  unterbreiten. Liegen nicht mehr Vorschläge vor als Sitze zu besetzen sind, wird die vorgeschlagene 	
		  Personen als gewählt erklärt (Art. 60, Bst. c).

	 3.	 Naturpark Gantrisch; Informationen Erneuerung Parkvertrag Betriebsphase 2022 bis 2031

		  Voraussichtlich im Frühjahr 2020 stimmt die Gemeindeversammlung über die Erneuerung des 
		  Parkvertrages ab. Deshalb ist es sehr wichtig, sich bereits jetzt Gedanken über dieses bedeutende 	
		  Geschäft zu machen. Kauz Christopf, Geschäftsleiter Naturpark Gantrisch wird der Versammlung 	
		  kompetent für Fragen, Informationen und Diskussionen zur Verfügung stehen.

	 4.	 Wasserversorgung Köniz / Oberbalm; Informationen Neubau Reservoir und Leitungen
		
		  Das bereits am 26. Mai 2014 genehmigte Projekt Wasserversorgung Oberbalm / Köniz nimmt nun 	
		  endlich Fahrt auf. Da ein Grossteil der Leitungen ebenfalls die Strasse tangieren ist eine
		  umfassende Information betreffend dem zeitlichen Ablauf bestimmt von grossem Interesse.

	 5.	 Berichterstattung und Verschiedenes
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	   Budget 2020
der Einwohnergemeinde Oberbalm

Sie sind eingeladen, detaillierte Informationen über das Budget 2020 auf der Verwaltung einzusehen. 
Es liegt eine ausführliche Version auf.

Zur Information der Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger liegt gleichzeitig mit dem Budget 
2020 der Finanzplan der Periode 2020 bis 2024 auf. Dieser Finanzplan wurde vom Gemeinderat im 
September 2019 - vor dem Budget - behandelt und genehmigt.

Der Gemeinderat Oberbalm und der Finanzverwalter

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Am 10. Oktober 2019 hat der Gemeinderat das vorliegende Budget, welches in Zusammenarbeit mit den 
Kommissionen erarbeitet wurde, genehmigt.

Der Aufwandüberschuss (Verlust) der budgetierten Erfolgsrechnung im steuerfinanzierten Bereich beträgt fürs 
2020 CHF 38'110. Dies bedeutet gegenüber dem Budget 2019 eine Verbesserung um CHF 28'555.

Der für das Jahr 2020 resultierende tiefere Aufwandüberschuss ist hauptsächlich durch die erwarteten höheren 
Steuererträge im 2020 begründet.

Das Eigenkapital (nur Steuerbereich) betrug Ende 2018 CHF 2'071'289. Mit den geplanten Bilanz-
Aufwandüberschüssen der Jahre 2019 (CHF 66‘665) und 2020 (CHF 38‘110) wird sich das Eigenkapital um 
insgesamt CHF 104'775 auf voraussichtlich CHF 1'966'514 verringern. Dieser verbleibende Bilanzüberschuss 
entspricht ca. 21 Steueranlage-Zehntel.

Die Steueranlage 2020 bleibt unverändert bei 1.75 Einheiten ebenso die Liegenschaftssteuer mit 1.4 ‰ des 
amtlichen Wertes.

Der Gemeinderat empfiehlt das Budget 2020, inklusive der Steueranlagen, der Gemeindeversammlung zur 
Annahme.
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Oberbalm
	 Tagesmütter gesucht!

Ein vielfältiges Bild von sich  
und der Welt erwerben Kinder  
durch den Austausch mit  
anderen Menschen. 
 

  www.kibeplus.ch/tageseltern

Tagesfamilien

PLUS

kibe Tageseltern; 
eine Aufgabe  
für Sie ?

Betreuung in einer 
 Tagesfamilie

Wir suchen Tagesmütter

Das Bedürfnis nach externer Kinderbetreuung in Ober-
balm nimmt weiter zu. Wir suchen daher Tagesmütter, 
die sich eine solche Aufgabe vorstellen könnten. Wir 
können glücklicher Weise auf die Unterstützung der 
KIBE Plus in Köniz zählen. 
Die Oberbalmer Tagesmütter würden von der KIBE 
Plus in Köniz eingestellt und wären dadurch auch dort 
versichert. Auch können Weiterbildungskurse in Köniz 
besucht werden.

Die Kibe Plus bietet Ihnen: 
•  eine Anstellung mit geregeltem Lohn (Stundenlohn)     	
    mit den üblichen Sozialleistungen

•  ein Arbeitspensum nach Wahl
•  die Möglichkeit Beruf und Familie zu 
     vereinen
•   fachliche Beratung, Begleitung und Unter-	            	
     stützung
•   bezahlte Aus- und Weiterbildungskosten

Sind Sie interessiert oder haben Sie Fragen? 
Auf www.kibeplus.ch/tageseltern, finden sie alle 
Angaben für eine Bewerbung. Sie können auch gerne 
mich kontaktieren, ich helfe ihnen gerne weiter.

Daniela Niedermann
daniela_niedermann@bluewin.ch / Tel. 079 399 98 79

URS HAYOZ / EDITH BAERISWYL
SCHWARZENBURGSTRASSE 822

3145 NIEDERSCHERLI

079 206 06 07 / MALER-HAYOZ@GMX.CH

A6_Vorlage.indd   1 13.10.17   11:10

URS HAYOZ / EDITH BAERISWYL
SCHWARZENBURGSTRASSE 822

3145 NIEDERSCHERLI

079 206 06 07 / MALER-HAYOZ@GMX.CH

A6_Vorlage.indd   1 13.10.17   11:10

Wir bieten...
/   Arbeitspensum nach Wahl

/   bezahlte Aus- und Weiterbildungen (Kurskosten)

/   Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Arbeit zu Hause)

/   fachliche Begleitung und Unterstützung

Sind Sie interessiert / Haben Sie fragen?
Dann melden Sie sich bei der Geschäftsstelle der  

kibe plus: 

kibe plus
Telefon: 031 970 10 10

E-Mail: info@kibeplus.ch

Sie...
/   lieben es, mit Kindern etwas zu unternehmen

/   haben Erfahrung in der Erziehung mit Kinder

/   sind engagiert und motiviert Kindern über eine 

längere Zeit ein zweites Zuhause und eine tragfähige 

Beziehung zu bieten

/   wollen in einem interessanten Beruf tätig sein

/   haben ein Zuhause, das Platz für Spiel und Erholung 

bietet

Ihre Aufgaben sind...
/   die Kinder in ihrer Entwicklung fördern (motorisch, 

sprachlich, sozial)

/   einen geregelten Tagesablauf für Kinder bieten   

(Essen, Ruhen, Bewegen, Spielen)

/   Zusammenarbeit mit Eltern und kibe plus

/   Zuverlässigkeit

/   Bereitschaft zur Tageseltern Aus- und Weiterbildung

Die Anforderungen an  
eine Tagesfamilie

Tagesfamilien

   www.kibeplus.ch/tageseltern

Information12
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NEUE WEBSITE
	 www.oberbalm.ch			 

Liebe Oberbalmerinnen, liebe Oberbalmer
Jetzt ist sie da, die neu gestaltete Website. 
Frisches Design, übersichtlich gestaltet und mit neuen 
hilfreichen Funktionen. 
Mit den Schnellzugriff (ein Klick) finden sie die meist-
gesuchten Informationen. 

Im Online Schalter können sie neu immer mehr Formu-
lare direkt herunter laden. 

Natürlich sind wir auch weiterhin gerne persönlich für 
sie da.
Ihre Gemeindeverwaltung



Informationen  

Trinkwasserqualität in der Gemeinde Oberbalm
Die Wasserproben wurden am 27. August 2019 durch die Wasserversorgung Köniz erhoben und im Labor Wess-
ling in Lyss untersucht. Gemäss den verschiedenen Analysenzertifikaten entspricht das Trinkwasser der Wasser-
versorgung Borisried und der Wasserversorgung Dorf den gesetzlichen Anforderungen. Sie dürfen also ohne 
Bedenken „Hahnenwasser“ trinken!

Zur Gewährleistung der Trinkwasserqualität erfolgt aufgrund der Herkunft weiterhin die folgende Aufbereitung:
Wasserversorgung Borisried: 		 Quelle Junghölzli in Betrieb mit Ultraviolett-Bestrahlung
Wasserversorgung Oberbalm Dorf:	 Wird choleriert. Quelle Balmgraben ausser Betrieb 
Oberscherli  WV Köniz: 		  keine Aufbereitung

Gesamthärte
in franz. Härtegraden

Nitratgehalt in mg/l Bakteriologische
Untersuchungen

Borisried 28° fH   7 mg/l einwandfrei

Dorf 22 ° fH   7 mg/l einwandfrei

Oberscherli WV Köniz 23 ° fH   6 mg/l einwandfrei

Mütter- und Väterberatung in Oberbalm
Im Jahr 2020 finden wiederum Beratungen im Foyer der Mehrzweckhalle Oberbalm statt. Ohne Anmeldung kann 
Frau / Mann sich an folgenden Terminen zwischen 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr durch Fachpersonen beraten lassen:

	 Die nächsten Beratungen im Foyer der 
Mehrzweckhalle Oberbalm  

    Januar entfällt	 01. Juli
    05. Februar		  05. August
    04. März		  02. September
    01. April		  07. Oktober
    06. Mai		  04. November
    03. Juni		  02. Dezember

Gemeinde14



Die kostenlose Beratung für Eltern und Bezugs-
personen von Kindern ab Geburt bis 5 Jahre.

Finanziert von der Gesundheits- und Fürsorgedirektion Kanton Bern

Alle Angebote und Kontakte finden Sie unter:
www.mvb-be.ch

Digitale Beratung
Teilen Sie uns Ihr Anliegen online mit. Sie erhalten

innerhalb von 24 Stunden eine Antwort.
Hatten Sie bereits Kontakt mit einer Beraterin?

Für weitere Beratungen schreiben Sie ihr 
einfach eine E-Mail.

Gruppenberatungen
Knüpfen Sie Kontakte und erfahren Sie gleichzeitig

Wissenswertes über Ihr Kind. Unter fachlicher Leitung
tauschen Sie sich zu Themen aus wie Kommunikation

mit dem Baby, Rituale, Entwicklung, Autonomie
oder Trotzphasen und vieles mehr.

Face-to-Face
Ernährung, Erziehung, Entwicklung, Gesundheit,
Familie: In einer der 270 Beratungsstellen oder

bei Ihnen zuhause stärken Sie Ihre Elternkompetenzen
im persönlichen Gespräch mit einer Beraterin.

Termine buchen Sie bequem online.

Telefonische Beratung
Unter der Nummer 031 552 16 16

ist unser Beratungsteam telefonisch für Sie da
– von Montag bis Freitag durchgehend 
von 9 bis 19 Uhr. Greifen Sie zum Hörer!

Information 15



				    Gemeinderatsreise				 
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Gemeinderatsreise 2019

Der Jura ist immer einen Ausflug wert, deshalb führte uns die diesjährige Reise am 20. September 2019 in diese 
schöne Gegend. Nach einem Kaffee und Gipfeli Stopp in Tavannes fuhren wir weiter über Tramelan nach Saignelé-
gier. Bereits hier erwartete uns der erste Höhepunkt. Auf der Linie Glovelier - Saignelégier bieten die Chemins 

de fer du Jura 
ein einzigartiges 
Spektakel, einen 
Zugüberfall durch 
eine Reitertruppe. 
In einem Extrazug 
der Belle-Epoque 
haben wir bei ei-
nem feinen Apéro 
den Überfall sch-
lussendlich heil 
überstanden.

Weiter ging die 
Busfahrt über 
unbekannte 
Wege nach Chaux 
des Breuleux. 
Mit Pferdekuts-
chen ging es 

gemächlich durch die schöne Juralandschaft. Bei Wein und Häppchen könnten wir die Fahrt geniessen. Zwischen 
Saignelégier und Tramelan wartete ein weiteres Highlight, der Etang de la Gruère. Eingebettet im Wald liegt der 
Moorteich versteckt, seine dunklen Wasser verleihen eine mystische Atmosphäre. Während die Einen es sich im 
Restaurant gemütlich machten, marschierten die Anderen, nach eigener Aussage innert knapp einer Stunde, um 
den See.

Wiederum heil in Oberbalm angekommen, wurde der abwechslungsreiche Tag mit einem Abendessen im Re-
staurant Bären abgerundet. Bericht: Hanspeter Ruef



Kehrichtabfuhrplan 2020 
	 Oberbalm   

Gemeinde

KARTON
 Gebührenfrei

Mittwoch und
Donnerstag 18/19. März

Mittwoch      01. Juli

Mittwoch und
Donnerstag 21./22. Oktober

Der Karton muss immer gebündelt sein und ist am Abfuhrtag 
bei den bereitgestellten Containern (Viehschauplatz) 
abzuliefern.
Annahme: 	 Mittwoch 	 von 08.00 bis 19.00 Uhr
                    	 Donnerstag 	 von 08.00 bis 12.00 Uhr
Ausnahme: 	 Mittwoch 1.Juli	 von 08.00 bis 12.00 Uhr
Karton = Reine Kartonabfälle, Früchte- und Gemüsekartons etc.
              (keine Waschmittelboxen)

 BRENNBARER ABFALL
 Gebührenpflichtig

Brennbare Abfälle sind Abfälle, die nicht anderweitig verwertbar 
sind. Die Kehrichtsäcke müssen mit der entsprechenden 
Gebührenmarke an den Sammelstellen am Tag der Abfuhr bis 
08.00 Uhr bereitgestellt werden.

Jeweils jeden 3. Freitag

 PAPIER
 Gebührenfrei

Mittwoch und
Donnerstag 18./19. März

Mittwoch      01. Juli

Mittwoch und
Donnerstag 21./22. Oktober

Die Zeitungen müssen immer gebündelt sein (nicht in 
Tragtaschen oder Papier-/Plastiksäcken) und sind am Abfuhrtag 
bei den bereitgestellten Containern (Viehschauplatz) 
abzuliefern.
Annahme: 	 Mittwoch 	 von 08.00 bis 19.00 Uhr
                    	 Donnerstag 	 von 08.00 bis 12.00 Uhr
Ausnahme: 	 Mittwoch 1.Juli	 von 08.00 bis 12.00 Uhr

GRÜNGUTABFUHR
 Gebührenfrei Beginn	       13. April

Mai	       Montag-Freitag
Juni	       Montag-Freitag
Juli	       Montag-Freitag
August	       Montag-Freitag
September Montag-Freitag
Oktober	      Montag-Freitag
November   9. November

Grüngut = alle kompostierbaren Abfälle wie z.B. Gartenabfälle, 
Rasen usw.
Der Sammelwagen befindet sich jeweils auf dem 
Viehschauplatz. Bei grosser Menge Grüngut nehmen Sie bitte 
direkt mit Herrn Trittibach (079 507 10 93 oder  079 604 42 37) 
Kontakt auf.

Strauchschnitte bitte gebündelt neben dem Wagen deponieren.

Annahme jeweils ab Montagmittag bis Freitagmittag.

HÄCKSELDIENST
Freitag 	       27. März

Freitag	       24. April

Mittwoch     28. Oktober

Unter Häckselgut ist holziges Astmaterial zu verstehen. Unkraut, 
Gras usw. wird beim Häckseln nicht angenommen.

Sie können sich jeweils bis einen Tag vor dem Häckseltag 
direkt bei Herrn Trittibach (Tel. 079 507 10 93 / 079 604 42 37) 
anmelden.

Preis: CHF 2.00 pro Minute, mindestens CHF 20.00

 Gebührenpflichtig

Bitte aufbewahren!

Beginn 
Freitag  10. Januar

inkl. Gebührenliste



 Gebührenfrei
KÜHL-UND GEFRIERSCHRÄNKE

Mittwoch und
Donnerstag    18./19. März
 

Mittwoch und
Donnerstag     21./22. Okt.
  

Rückgabe bei den Verkaufsgeschäften möglich. Sammel-
container beim Viehschauplatz.

Annahme: Mittwoch 	 von 08.00 bis 19.00 Uhr
                    Donnerstag 	 von 08.00 bis 12.00 Uhr

 Gebührenfrei
   ELEKTRONISCHE UND ELEKTRISCHE GERÄTE (ELEKTROSCHROTT)

Mittwoch und
Donnerstag    18./19. März
 

Mittwoch und
Donnerstag     21./22. Okt.
  

Rückgabe auch bei den Verkaufsgeschäften möglich. 
Sammelcontainer beim Viehschauplatz.
Annahme: Mittwoch 	 von 08.00 bis 19.00 Uhr
                    Donnerstag 	 von 08.00 bis 12.00 Uhr
Der Elektroschrott beinhaltet Fernseher, PC-Anlagen, 
Videogeräte, Bohrmaschinen usw.

GROBSPERRGUT

Siehe Abfuhrdaten 
brennbarer Abfall
  

Bei der brennbaren Abfallentsorgung werden auch Möbel, 
Matratzen, Teppiche usw. entsorgt (große Gegenstände bitte 
verkleinern).
Das Grobsperrgut muss am Abfuhrtag bis 08.00 Uhr 
bereitgestellt werden (Gebühren siehe Beilage).

Die Heilsarmee Brocki nimmt unter dem Slogan „Verwerten statt 
entsorgen“ Konsumgüter entgegen.

 Gebührenpflichtig

   METALLGEGENSTÄNDE (ALTMETALL / PNEUS) Mittwoch und
Donnerstag    18./19. März
 

Mittwoch und
Donnerstag     21./22. Okt.
  

Metallgegenstände sind Eisen, Blech, Buntmetalle, Felgen mit 
und ohne Pneus usw. Die Metallgegenstände können jeweils 
bei den bereitgestellten Containern beim Viehschauplatz 
abgegeben werden.
Annahme: Mittwoch 	 von 08.00 bis 19.00 Uhr
                    Donnerstag 	 von 08.00 bis 12.00 Uhr
Preise für die Entsorgung von Pneus siehe Info Gebühren.

 Gebührenpflichtig
Teilweise

 Gebührenfrei
VELOS

Drahtesel Velorecycling-Werkstatt, Waldeggstrasse 27, Liebefeld
Tel: 031 979 70 70

 Gebührenfrei
HAUSHALT-BATTERIEN

  Rückgabe bei den Verkaufsgeschäften.

Gemeinde



Gemeinde

MEDIKAMENTE

KLEIDER & SCHUHE

ÖLE & FETTE

 Gebührenfrei

 Gebührenfrei

 Gebührenfrei

 Gebührenfrei

 Gebührenfrei

Nur von April bis Oktober!

Kann alles während den Werktagen von 07.00 - 20.00 Uhr in den 
Containern auf dem Gemeindeparkplatz entsorgt werden. Glas 
und Alu muss gereinigt und von Fremdmaterialien befreit sein.

Bitte Sonntags- und Nachtruhe beachten. 
Die Anwohner sind Ihnen dankbar!

Rückgabe bei den Verkaufsgeschäften.

Rückgabe an Apotheken und Drogerien in Originalgebinden.

Die Kleider müssen sauber und tragbar sein. Diese können 
Werktags von 07.00-20.00 Uhr beim Container auf dem 
Gemeindeparkplatz entsorgt werden.

Öle und Fette sind Motorenöle, Speiseöle, Frittieröle und Fette 
aus Haushaltungen. Diese können Werktags von 07.00-20.00 
Uhr beim Container auf dem Gemeindeparkplatz entsorgt 
werden.
Motorenöle müssen direkt bei den Verkaufsstellen entsorgt 
werden.

TIERKADAVER Tote Kleintiere können Werktags bei der 
Tierkadaversammelstelle in Mittelhäusern, Sensemattstrasse 
345a, entsorgt werden.
Die Sammelstelle ist nicht betreut. 
Bitte unbedingt die benötigten Angaben im Journal eintragen.

Grosse Tiere können durch die GZM Lyss, Tel. 032 387 47 87, 
entsorgt werden. Ein Transportkosten-Anteil wird durch die 
Finanzverwaltung in Rechnung gestellt.

Teilweise
 Gebührenpflichtig

GLAS / DOSEN / ALU

  AUTOBATTERIEN / CHEMIKALIEN / ENTLADUNGSLAMPEN

 Gebührenfrei
PET-FLASCHEN

  Rückgabe bei den Verkaufsgeschäften.



Kehrichtgebühren 2020 
	 Oberbalm   

Brennbarer Abfall

Säcke	 Preis/Marke		  Container	 Preis/Marke
				  
  35 l	 CHF    1.80		  400 l		  CHF   16.50
  60 l	 CHF    2.90		  800 l		  CHF   33.00
110 l	 CHF    5.30			 

Sperrgut
Pro Gebinde oder Sperrgutstück bis zu 60 Litern		  CHF 3.00
Pro Gebinde oder Sperrgutstück bis 110 Litern bzw. 30 kg	 CHF 5.50

Häckseldienst (Herr Trittibach, Tel. 079 507 10 93 / 079 604 42 37)
CHF 2.00 pro Minute. Der Häckseldienst wird direkt bar eingezogen, mindestens CHF 20.00

Pneus
Autopneus ohne Felgen			   Stk.	 CHF            7.00
Autopneus mit Felgen				    Stk.	 CHF          13.00
Grosse Pneus (Camion, Traktor) ohne Felgen	 Stk.	 CHF          50.00
Grosse Pneus (Camion, Traktor) mit Felgen	 Stk.	 CHF          60.00

Die folgenden Internetadressen geben Auskunft darüber, welche Geräte kostenlos den Verkaufsstellen 
zurückgegeben werden können.

www.sens.ch   /   www.swico.ch

Kehrichtabfuhr 2020	

Die Abfallsammeltour findet alle 3 Wochen am Freitag statt!
Die Abfuhrtage sind für das Jahr 2020 wie folgt festgesetzt worden:

Jeweils Freitags	 10. Januar  	 		  17. Juli
			   31. Januar			 

			   21. Februar			   07. August
							       28. August
							     
			   13. März			   18. September
							     
			   03. April			   09. Oktober
			   24. April 			   30. Oktober
			 
			   15. Mai				   20. November
			    	 	 		
			   05. Juni				   11. Dezember
			   26. Juni				   31. Dezember Donnerstag
					   

Die Daten sind unbedingt zu beachten, damit Kehrichtsäcke nicht während Tagen bei einer 
Depotstelle liegenbleiben.

Gemeinde



„Baumer Gielä“
		  Oberbalm			 

Die Eigentümer von Grundstücken an öffentlichen Strassen, Fusswegen und Plätzen werden aufgefordert, die 
Bäume, Sträucher, Hecken und Einfriedungen, welche in den Strassen- bzw. Wegraum hineinragen, bis spätestens 
31. Dezember 2019 zurückzuschneiden.

Nach Ende Dezember 2019 werden Sträucher und Bäume, die noch in den öffentlichen Grund hinausragen, auf 
Kosten des Eigentümers zurückgeschnitten. Für allfällige Schäden durch das Schneiden der Pflanzen kann die 
Gemeinde nicht haftbar gemacht werden. Eigentümer von verkehrsbehindernden Bäumen und Sträuchern können 
für allfällige Schäden haftbar gemacht werden.

  Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Liebe Oberbalmer, liebe Oberbalmerinnen 

Mit den «Baumer Gielä» gründeten die jungen Oberbalmer einen Verein, mit dem Ziel, einen Beitrag zum Dorfle-
ben zu leisten. die Idee ein Dorffest zu organisieren wurde einstimmig angenommen. So planen wir im kommen-
den Februar die «HIUBI CHIUBI» in unserer Mehrzweckhalle. Wir laden alle die über 16 Jahre alt sind herzlich zu 
unserem Fest ein und würden uns sehr freuen viele bekannte Gesichter zu sehen 
D' Baumer Gielä 
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	 „Wenn der Alltag schmerzt“
Themenabend 2019

ALTERSKOMMISSION OBERBALM

Die Alterskommission setzt sich seit 
1. Januar 2019 wie folgt zusammen:

Präsidentin: 				  
Christine Hofer, Oberdorfstrasse 18
Sekretariat:		   		
Erika Niedermann, Jurablickweg 3
Mitglieder:				  
Rita Schreier Reist, Ahornweg 45, 
3095 Spiegel
Annemarie Winzenried Stankiewitz, 
Fuhren 271
Vertretung Gemeinderat:		
Ursula Jenni, Schwarzwassergraben 
259, 3147  Mittelhäusern
Vertretung Kirchgemeinderat:	
Sonya Marti Schai, Fuhrenweid 256

Rückblick auf den 
Themenabend 2019

„Wenn der Alltag schmerzt“ bzw. 
„Rheuma und chronische Schmer-
zen“ lautete die Ueberschrift des 
diesjährigen, überaus gut besuchten 
Themenabends.

Die beiden Referentinnen der 
Rheumaliga Bern, Frau Lucia Illi, 
Ergotherapeutin und Frau Claudine 
Romann, Physiotherapeutin erklär-
ten zuerst den Begriff Rheumatis-
mus. Rheuma ist ein Sammelbegriff 
für sehr unterschiedliche Erkran-
kungen des Bewegungsapparates, 

also der Muskeln, der Sehnen, der 
Gelenke oder des Bindegewebes. 
Die moderne Medizin kennt bis zu 
200 rheumatische Erkrankungen. 
Rheuma betrifft Alt und Jung ganz 

verschieden; je nach Diagnose und 
Lebenssituation. Sie erläuterten 
zudem die Aufgaben sowie das An-
gebot der Rheumaliga und empfah-
len, sich bei Fragen telefonisch oder 
schriftlich einfach an die Geschäfts-
stelle zu wenden.

Zu den Vorträgen lieferten uns die 
Referentinnen den nachstehenden 
offiziellen Pressetext der Rheumali-
ga.

„Erfahrene Fachfrauen der Rheu-
maliga Bern sind im ganzen Kanton 
Bern unterwegs, um Möglichkeiten 
der Krankheitsbewältigung bei 
Rheuma und chronischen Schmer-

zen aufzuzeigen. 
Das Angebot 
stösst mit sei-
nen positiven 
Botschaften auf 
reges Interesse.

Schweizweit lei-
den rund 2 Mio. 
Menschen unter 
rheumatischen 
Beschwerden. 
Dabei sind Rheu-
mabetroffene oft 
mit chronischen 
Schmerzen 

konfrontiert – eine tägliche Heraus-
forderung! An der Veranstaltung 
der Rheumaliga Bern in Zusam-
menarbeit mit der Alterskommis-
sion Oberbalm vom 22. Oktober 
2019 stand denn auch das Thema: 
„Besser leben mit Schmerzen“ im 
Vordergrund.

Die Referentinnen der Rheumaliga 
Bern erläuterten anhand von prakti-
schen Übungen und Methoden des 

Senioren22



Schmerzmanagements, dass eine 
Steigerung der Lebensqualität trotz 
chronischer Schmerzen möglich ist.
Sie wiesen auf den positiven Ef-
fekt von verschiedenen wichtigen 
Verhaltensweisen hin: regelmässige 
Bewegung, das Einsetzen von Hilfs-
mitteln zur Entlastung von schmer-
zenden Gelenken, das Einüben von 
ergonomischen Arbeitshaltungen 
usw. 
Dazu kommen Themen wie menta-
les Training, Mobilisieren eigener 
Ressourcen, Entspannungsmetho-
den und eine gute medizinische Be-
treuung. Regelmässige, angepasste 
körperliche Bewegung ist sehr wich-
tig und wird während dem Vortrag 
gleich fleissig mit den Anwesenden 
eingeübt.
All die Botschaften wurden vom 
Publikum rege aufgenommen. 
Danach hatten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Gelegenheit, an 
den Informationstischen der Rheu-
maliga mit den Fachfrauen direkt ins 
Gespräch zu kommen.“

Die Präsidentin der Alterskommissi-
on, Frau Christine Hofer, verdankte 
die  interessanten Informationen 
sowie hilfreichen Tipps
. 
Zudem ermunterte sie die Anwesen-
den, der Alterskommission Wün-
sche, Ideen und Themen, welche die 
älteren Leute beschäftigen, mitzu-
teilen.

Wie gewohnt, bot die Alterskom-
mission zum Abschluss des The-
menabends einen feinen Apéro an, 
bei welchem rege Gedanken und 
eigene Erfahrungen ausgetauscht 
wurden.

Weitere Angebote 
Fahrdienst Oberbalm
Sie müssen zum Arzt, zur Thera-
pie oder zum Einkauf. Der Rot-
kreuz-Fahrdienst bringt Sie jederzeit, 
auch am Wochenende, an Ihr Ziel. 
Der Tarif beträgt 
Fr. 1.20/km.
Wenn Sie eine Fahrgelegenheit 
benötigen, wenden Sie sich an die 
Nummer 031 384 02 10 oder per 
mail an; fahrdienst@srk-bern.ch

Mittagstisch im Restaurant Bären
In der Regel am 1. Freitag des Mo-
nats, 11.30 Uhr
Anmeldungen bis jeweils 10.30 Uhr 
an Frau Ingrid Marggi, Restaurant 
Bären
031 849 01 60 

FitGym in Oberbalm
Jeden Freitag von 13.15 Uhr bis 
14.15 Uhr in der Mehrzweckhalle 
Oberbalm

Anliegen an die Alterskommission.
Bitte melden Sie uns Ihre Anliegen, 
Wünsche, Ideen. Wir werden sie an 
der nächsten Sitzung besprechen 
und nach Lösungen suchen.

Angebote der Pro Senectute
Die Pro Senectute, Gesundheitsför-
derung, bietet persönliche, kosten-
lose Beratungen an. 

Wenn Sie ein Gespräch bei Ihnen 
zuhause wünschen, rufen Sie 031 
359 03 03 an und verlangen Sie 
Frau Anna Hirsbrunner. Sie wird mit 
Ihnen einen Termin vereinbaren.

Fragen zur Ergänzungsleistung
Haben Sie Fragen zur Ergänzungs-
leistung, dann können Sie sich an 
unseren Gemeindeschreiber, Herrn 
Hanspeter Ruef wenden: 031 848 
10 50.

Erika Niedermann, Sekretariat 
Alterskommission

Senioren



Schneeräumung / Eingeschränkter Winterdienst

Die Schneeräumungsfahrzeuge sind bereits startklar, der Winter kann getrost Einzug halten! Damit diese 
ungehindert die Arbeit erledigen können, bitten wir die Fahrzeugbesitzer die Autos bei Schneefall auf 
privatem Grund zu parkieren.
In unserer Gemeinde wird wiederum, wie bereits seit einigen Jahren, nur ein eingeschränkter Winterdienst 
auf den Gemeindestrassen/Privatstrassen durchgeführt. Die Verkehrsteilnehmer haben sich an das 
Strassenverkehrsgesetz zu halten und sich den Witterungseinflüssen anzupassen und entsprechend zu 
fahren. Die Gemeinde kann bei Unfällen nicht haftbar gemacht werden.

Privatstrassen
Wir bitten die Bevölkerung, ihre Privatstrassen mit geeigneten Schneepfählen zu markieren. Bei nicht 
makierten Strassenabschnitten erfolgt kein Winterdienst.

Kantonsstrassen
Die Kantonsstrasse ab Schliern Richtung Oberbalm und weiter nach Niederscherli ist in den Prioritäten 
des Kantons in den Standard B2 eingestuft worden (letzte Priorität). Das heisst: Schnee- und Eisfreiheit der 
Strasse nur an neuralgischen Punkten (örtliche Einsatzbekämpfung) und zudem besteht kein Nachtdienst 
ab 22.00 Uhr.

Der Gemeinderat

Verkauf ab Rampe

Hauslieferdienst

Grosses Sortiment an 
Mineralwasser - Bier - Wein und Spirituosen

Erfrischend bequem.

031 849 20 83

Rolli Platten
Keramische
Wand & Bodenbeläge
3096 Oberbalm

Rolli Peter
031 849 02 92
079 340 31 78
rollibau@bluewin.ch
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"Tübele" und Weihnachtssingen			 
		

Schule 25

"Tübele" und Weihnachtssingen
Auch dieses Jahr möchten wir in der kommenden Adventszeit die "Tübeli-Aktion" durchführen:

Freitag, 13. Dezember 2019 zwischen 08.30 -11.30 Uhr

Der Kindergarten und alle Schulklassen werden in der ganzen Gemeinde in Gruppen "Tübeli" 
verteilen und je nach Fähigkeiten singen und musizieren. Wir bitten alle Seniorinnen und Senioren mit 
Jahrgang 1947 und älter, sich dieses Datum vorzumerken. Da immer mehr Seniorinnen und Senioren in 
unserer Gemeinde leben, möchten wir mit den neuen Tübeli-Bezügerinnen und Bezügern erst mit dem 75. 
Lebensjahr beginnen.

Das gemeinsame Singen mit Schülerinnen, Schülern, Eltern und andern Gästen findet statt:

Dienstag, 17. Dezember 2019, 20.00 Uhr in der Kirche Oberbalm

Mit herzlichen Vorweihnachtsgrüssen

Lehrpersonen der Schule Oberbalm

Pro Infirmis ist die grösste Fachorganisation für 
Menschen mit Behinderung. Wir beraten, begleiten 
und unterstützen Menschen mit Behinderung von 
Geburt bis zum AHV-Alter sowie ihre Angehörigen 
und Fachpersonen. Wir sind politisch unabhängig und 
konfessionell neutral. Die Beratung ist kostenlos. Die 
Finanzierung erfolgt über Subventionen von Bund und 
Kantonen sowie über Spenden und Legate.

Unsere Dienstleistungen:
•	 Sozialberatung
•	 Assistenzberatung
•	 Begleitetes Wohnen
•	 Finanzielle Direkthilfe
•	 Fachberatung
•	 Freizeitangebote für Menschen mit 
	 psychischer Beeinträchtigung
•	 Eurokey

Sie erreichen uns unter
Pro Infirmis
Beratungsstelle Bern-Mittelland
Brunngasse 30
Postfach
3001 Bern
Tel. 058 775 13 57 
E-Mail: be-mi@proinfirmis.ch 
www.proinfirmis.ch

Termine nach telefonischer Vereinbarung 
Mo - Do: 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr, Fr: 
08.30 – 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
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«Grosserfolg im Kleinbetrieb»
 	    Vier Zuchtfamilienschauen in Oberbalm

4 Zuchtfamilienschauen
4 glückliche und stolze Besitzer
1 gemeinsam gefeierter Erfolg

Viele Züchter erreichen das eimal alle 25 Jahre, wenn 
überhaupt. Dieses Jahr erreichten gleich 4 Oberbalmer 
diese spezielle Ehrung. Die Oberbalmer Andreas Dietrich, 
Christian Hinni, Daniel Wittwer und der Oberscherler 
Christoph Schweizer, dessen Kühe mindestens das Gras 
von Oberbalm fressen.

In der Schweiz bewarben sich dieses Jahr 218 Viehzüchter 
mit ihren Kuhfamilien für diese Zuchtfamilienschauen. Das 
bedeutet die stärkste Beteiligung seit 13 Jahren. Allein im 
Kanton Bern waren 117 Züchter gemeldet. Um so grösser 
ist der Erfolg unserer Oberbalmer Viehzüchter zu werten.

Normalerweise feiern die Viehzüchter ihren Erfolg auf 
dem eigenen Hof. Nicht so die vier aus Oberbalm. Sie 
fanden, das sollte man doch zusammen feiern. Was auch 
die Experten als selten und höchst erfreulich fanden. 

So feierten die vier Glücklichen mit ihren Familien, Freun-
den und Bekannten zusammen auf dem Viehschauplatz 
und im schön geschmückten Zelt diesen besonderen Tag.

Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und Helferinnen, 
dem Viehzuchtverein Oberbalm und der Gemeinde für 
ihre Unterstützung und die zur Verfügung gestellte Infra-
struktur!

Andreas Dietrich, Christian Hinni, Daniel Wittwer und 
Christoph Schweizer
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Weibliche Zuchtfamilienschauen

Weibliche Zuchtfamilienschauen (ZF) zeichnen langlebige 
Zuchtkühe aus, welche überdurchschnittliche Leistungen 
erbringen und auch vererben. Mit Hilfe dieser Nachzucht-
präsentationen können wertvolle Kuhfamilien erkannt und 
mit diesen Familien gearbeitet werden. Die Zuchtfamilien 
werden im Frühling aufgeführt. Beurteilt werden sie jeweils 
von einem Experten von swissherdbook und einem Vertre-
ter des jeweiligen Kantons.

Bewertet werden die Milchleistung (ZW Milch), der Fett- 
und Eiweissgehalt, der IPL, die Zellzahl und das Exte-
rieur der einzelnen Tiere und der Gruppe. Das Exterieur 
zählt zu 50 %. Die Zuchtfamilien werden danach in Qua-
litätsklassen eingeteilt:
 Klasse A: 75 und mehr Punkte
 Klasse B: 65-74 Punkte
 Klasse C: unter 65 Punkte
Je nach erreichter Qualitätsklasse wird ein Förderungsbei-
trag ausbezahlt.



NATURPARK GANTRISCH, EIN GEWINN FÜR DIE REGION
Der Naturpark Gantrisch ist eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung, und gemeinsam 
wurde in den vergangenen Jahren viel erreicht.

WIR SIND PARK! 
Ohne das Engagement der Bevölkerung gibt es keinen Park. Sie gibt die ersten Impulse zu 
dessen Errichtung. Bei der Projektierung, der Errichtung und beim Betrieb eines Parks wirkt 
sie in den verschiedenen Interessengruppen mit. Die Gemeinden bilden das zentrale Element 
der Parkträgerschaft. Wir leben und lieben unsere Region Gantrisch!

WERTSCHÄTZUNG UND WERTSCHÖPFUNG
Ein Park bewahrt seine kostbaren Natur- und Kulturgüter und wertet sie auf. Er gibt wichtige 
Impulse für die Stärkung der regionalen Wirtschaft. Den Besuchern bietet ein Park echte Na-
turerlebnisse, faszinierende Geschichten, Kontakte zur lokalen Bevölkerung und den Genuss 
regionaler Spezialitäten.

Der Naturpark Gantrisch ist 
Sternenpark-Kandidat – der bisher 

einzige schweizweit.

Quelle: Jahresbericht 2018, Bereich Natur & Landschaft

Quelle: Evaluation Charta 2012-2021

Seit 2012 haben  17‘255 Personen    die
Naturschätze der Region auf
Exkursionen kennengelernt.

Im Jahr 2018 haben  200 Schulklassen 
beim Adventskalender des Naturparks 

mitgemacht.

Quelle: Jahresbericht 2018, Bereich Gesellschaft

1.5 Mio Franken an Fördergeldern in die 
Region. Das entspricht 40.- pro Einwoh-

ner/in.
Quelle: Jahresbericht 2018, Bereich Parkbetrieb

Der Tourismus bringt jedes Jahr 
7 Mio. Franken an Wertschöpfung 

in die Region.

Quelle: Jahresbericht 2018, Bereich Wirtschaft

9 Mio. Franken Umsatz in die Region.

Quelle: Jahresbericht 2018, Bereich Wirtschaft

Quelle: Michael Bürki, Gemeindepräsident Riggisberg

Die Gemeinden sind näher zusammengerückt.   Durch den Naturpark sind
gemeinsame Plattform entstanden welche durch die Geschäftsstelle koordiniert 
werden. Dies sind wichtige und gewinnbringende Treffen für den politischen 
Austausch in der Region.

Der Naturpark führt jedes Jahr 
Landschaftspflegeeinsätze im Umfang

von 600 Personentage durch

  

Quelle: Jahresbericht 2018, Bereich Gesellschaft

Dank dem Naturpark fliessen jedes Jahr



Abstimmungen zum Naturpark im 2020 
Der Naturpark Gantrisch wird nach der ersten, zehn Jahre dauernden Betriebsphase 2012- 
2021, beim Bund im Jahr 2020 erneut einen Antrag zu Erteilung des Labels «Regionaler 
Naturpark» für weitere zehn Jahre stellen.

Seit sieben Jahren existiert er nun, der Regionale Naturpark Gantrisch. In dieser Zeit wurden 
verschiedenste Projekte realisiert und über 300 regionale Produkte zertifiziert, welche dank des 
Naturpark-Labels besser vermarktet werden können. Die Landwirte erhielten dank dem Naturpark 
die Landschaftsqualitätsbeiträge bereits ein Jahr früher als im den übrigen Kantonsteilen. Sie betru-
gen 2017 im Parkgebiet erfreuliche 7,3 Millionen Franken. Die Gemeinden arbeiten seit der Grün-
dung der Naturparks sehr viel enger zusammen und vertreten ihre Interessen gemeinsam in Bern. 
Die Behörden und Verwaltungen kennen und schätzen sich.

Wieso eine Abstimmung?
Das Label wurde 2011 vergeben und muss 2021 neu für weitere 10 Jahre beim Bundesamt für 
Umwelt BAFU beantragt werden. Auch die Kantone Bern und Freiburg müssen diesen Antrag unter-
stützen und die Gelder für weitere zehn Jahre sprechen.

Hinter einem Regionalen Naturpark muss auch die betroffene Bevölkerung stehen, so verlangen es 
die gesetzlichen Grundlagen. Aus diesem Grund werden im 2020 in allen 22 Parkgemeinden in der 
Region Gantrisch Gemeindeversammlungsabstimmungen durchgeführt. Als Vorbereitung für die 
neue Charta werden momentan alle Projekte aus den ersten sieben Jahren auf ihre Wirksamkeit hin 
überprüft, damit Massnahmen für die zweite Betriebsphase getroffen werden können. Mit diesen 
Erkenntnissen werden die Grundlagen für die Erarbeitung der neuen Charta geschaffen; diese 
besteht aus dem Parkvertrag, dem Managementplan für 2022-2031 und der nächsten Vier-Jahres-
planung.

An verschiedenen Infoveranstaltungen und mittels einer Abstimmungszeitung wird die Bevölke-
rung in den nächsten Jahren gezielt über die Tätigkeiten des Naturparks in der aktuellen Betrieb-
sphase informiert. 

Der Weg zur Erneuerung des Labels
Grob kann der Zeitplan der folgenden 3 Jahre etwa so aufgeteilt werden: 

         • Januar bis September 2018: Erarbeiten der neuen Vier-Jahresplanung 2020-2023

• Juni 2018 – Mai 2019: Die Evaluation der ersten sieben Jahre Betrieb ist abgeschlossen.

• Februar - August 2019: Erarbeitung der neuen Charta mit Partnern, Bereichs- und  Projekt-       
 leitern, Vorstand, Gemeinden, Botschaftern und Interessierten.

• Dezember 2019: Der neue Parkvertrag (2022-2031) sowie der Managementplan liegen vor.

• Frühjahr 2020: Abstimmung in allen Gemeinden über das Fortbestehen des Naturparks.

• Ende 2020: Einreichen des Antrags auf Erneuerung des Labels beim BAFU.

• Jahr 2021: Bestätigung zur Verlängerung des Parklabels.

Medienkontakt

Ramona Gloor, Förderverein Region Gantrisch, Naturpark Gantrisch, Schlossgasse 13,                   
3150 Schwarzenburg, T 031 808 00 20, ramona.gloor@gantrisch.ch, www.gantrisch.ch



Neubau des Gäggerstegs kommt mit grossen Schritten näher

Die Baubewilligung wurde Anfang 
des Jahres erteilt und erste Vor-

arbeiten konnten bereits getätigt 
werden. Alles ist bereit, dass im Juli 
mit dem Neubau des Gäggerstegs  
begonnen werden kann. Für den  
kommenden Sommer bedeutet dies, 
dass der beliebte Steg nicht begehbar 
sein wird.

Innovatives Projekt aus  
lokalen Rohstoffen
Endlich dürfen sie bauen. Die  
Erleichterung ist Karin Remund aus 
der Holzkammer des Fördervereins 
Region Gantrisch, dem Geschäfts -
führer des Naturparks, Christoph 
Kauz, dem Holzbauingenieur Daniel 
Indermühle und dem Architekten 
Patrick Thurston ins Gesicht ge -
schrieben. Dem bald beginnenden 
Bau geht eine lange Zeit der Planung 
sowie zahlreiche Optimierungen 
und Gespräche am Projekt voraus. 
Damit das Waldreservat möglichst 
intakt bleibt, müssen die baulichen 
Massnahmen präzise geplant und  
aufeinander abgestimmt werden. 
Der Neubau startet Mitte Juli 2019 
und dauert bis in den Oktober 2019. 
Das bedeutet, dass der alte Steg 
während einem Jahr nicht begehbar 
sein wird. 

Der neue Steg wird, ähnlich einem 
Baumwipfelpfad, bis zu einer Höhe 
von 8m über Boden steigen. In die 
umliegende Landschaft eingebet-
tet und attraktiv gestaltet wurde 
der Steg vom namhaften Architekt 
Patrick Thurston (Prix Lignum Gold: 
Bärenhaus, Dählhölzli, Bern; Depot 
des Museums für Kommunikation, 
Mamishaus). 

Am Gäggersteg soll auch aufgezeigt 
werden, wie leistungsfähig und in -
novativ einsetzbar der einheimische 
Baustoff Holz ist. «Die einzigartige 
Konstruktion und Verarbeitung bie-
ten Holzbauunternehmen aus der 
Region eine optimale Plattform, um 
ihre Kompetenz zu zeigen», so Karin 
Remund.

Ein Projekt aus und für die 
Region
Der eigens gegründete Verein 
Gäggersteg, bestehend aus dem  
Förderverein Region Gantrisch, 
der Gemeinde Rüschegg und dem  
Verkehrsverein Rüschegg, ist Trä -
ger des Projekts, das wichtig für die  
gesamte Region ist. «Als Stand -
ortgemeinde sind wir stolz auf den  
Gäggersteg. Er steht exemplarisch 
für das Miteinander in der Region» 
sagt Daniela Zbinden, Gemeinderä-
tin aus Rüschegg. 

Heinz Nydegger, Präsident des 
Verkehrsvereins Rüschegg, sieht  
indes eine Chance für den Tourismus. 
«Der Gäggersteg war schon immer 
ein Magnet für Besucher, mit dem  
Neubau werden wir hier einen 
Leuchtturm haben, der weit über die 
Region hinausstrahlt», so Nydegger. 

Der Gäggersteg auf der Pfyffe nahe des 
Gantrisch Panoramawegs als die Bäume noch 
überblickbar waren, ca. 2010

Dieses Bild wird bald Vergangenheit sein. Die Bäume sind bereits einiges höher als der Steg.  
(Bild: Schweiz Tourismus, 2018)



Nur mit grosszügigen Gönnern 
und Sponsoren wird aus einer 
fantastischen Idee ein geniales  
Bauwerk mit nationaler Aus -
strahlung. Werden Sie Teil dieses  
Projekts und leisten Sie einen 
Beitrag zur Erhaltung der Natur- 
und Kulturlandschaft.

auf der Website 
www.gaeggersteg.ch

Animationen des neuen Gäggerstegs mit dem höchsten Punkt auf rund 8 Metern über Boden.

Über den Gäggersteg

Der Jahrhundertsturm Lothar hatte 
im Jahr 1999 den Wald am Gägger 
in der Gemeinde Rüschegg fast voll-
ständig zerstört. Im Frühjahr 2000 
wurde das Gebiet als Waldreservat 
ausgeschieden und im Jahr 2004 
ein Sturmholzweg, der Gäggers-
teg, gebaut aus Lotharsturmholz 
vom Staatsforst, dem Waldbesitzer. 
Es entstand ein Steg, der sich von 
0.5 bis 1.5 m dem Geländeverlauf  
folgend über dem Boden bewegt. 
Ziel war die Beobachtung der natür-
liche Wiederbewaldung. Man ging 
damals von einer Lebensdauer von 
8-10 Jahren aus. Mittlerweile ist der 

Steg 15 Jahre alt und zieht jährlich, 
rund 13‘000 Besucher an. Der Steg 
muss nun aufgrund von Baufällig -
keit ersetzt werden. 

Der neue Aussichtssteg im Wald-
reservat wird unterschiedliche  
Besuchergruppen in den Natur-
park Gantrisch locken. Während das 
spielerische Erleben und Erforschen 
bei den Familien im Vordergrund 
steht, werden Naturschutzvereine, 
Firmen, Studierende (v.a. Aus- und 
Weiterbildung im Bereich Holzbau, 
Architektur, Landschaftsarchitek -
tur, Raumplanung) und Schulklas -
sen an der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung interessiert sein.

Mit der Planung für den neuen Steg 
wurde bereits im 2015 begonnen, 
als ein Archtitekturwettbewerb 
ausgeschrieben wurde. Im folgen-
den Jahr entschied sich die Jury 
für das Gewinnerprojekt des Teams  
«Indermühle Bauingenieure HTL/
SIA mit Architekturbüro Patrick 
Thurston». Gemeinsam arbeitete 
man die Detailpläne unter Beach-
tung der Vorschriften von Behörden 
aus, um dann Anfang 2019 die Sub-
missionen für Baumeister, Monta -
gebau in Holz, Montagebau in Stahl 
und Pfähle auszuschreiben. Am 15. 
Juli 2019 kann mit dem Neubau  
begonnen werden. 

Auch diverse Burgergemeinden  
unterstützen das Projekt, indem sie 
bereits Rundholz aus den eigenen 
Wäldern für den Steg gespendet  
haben.

Die Voranfrage für das Neubaupro-
jekt wurde, nach langer Planung, 
im März 2017 bei der Gemeinde  
Rüschegg eingereicht. Mit verschie -
denen kantonalen und regionalen 
Stellen wurde das Projekt bereinigt 
und optimiert. Im Frühjahr 2018 

Baubewilligung eingereicht werden, 
welches anschliessend per Janu -
ar 2019 bestätigt wurde. Nun kann 
planmässig am Neubau gearbeitet 
werden, um den neuen Gäggersteg 
im Frühjahr 2020 feierlich zu eröff -
nen.



Herbstbasar
			   2019

Herbstbasar 2019
Erst vor wenigen Tagen haben wir vom Basarkomitee 
Rückschau gehalten: Toll, dass jedes Jahr der Basar 
mit grossem Erfolg durchgeführt werden kann. 
Damit die zahlreichen grossen und kleinen 
Besucherinnen und Besucher den Basar geniessen 
konnten, benötigte es viele helfende Hände. 
Die Bastelfrauen stellten ein vielfältiges Angebot an 
Bastelarbeiten, Strickwaren und Adventsgestecken 
her. 
Viele Frauen buken die feinen Torten, das Brot, die 
Züpfe oder die traditionellen Berliner. Aber auch 
gebrannte Mandeln, Nidletäfeli, Brätzeli    und 
Schlüferli wurden hergestellt.
Männer halfen beim Einrichten der Halle und viele 
Personen waren mit dem Verkauf, der Betreuung der 
Kinderangebote und im Service tätig.
Der Abend war von Musik, Singen und Tanzen 
geprägt. Dieses Jahr war wiederum die Line Dance-

Gruppe „Bootlegger’s“ bei uns zu Gast und führte 
ihre Tänze vor. Die Oberbalmer Trachtengruppe 
sang Trachtenlieder und tanzte Trachtentänze und 
die Musikgesellschaft Oberbalm spielte vielfältige 
Musikstücke. 
Die Durchführung des Basars wäre ohne die vielen 
Helferinnen und Helfer nicht möglich. Nicht nur am 
Freitagnachmittag und -abend, sondern während des 
ganzen Jahres wirkten viele Hände im Verborgenen 
mit. Dafür bedanken wir uns recht herzlich. 
Bedanken möchten wir uns aber auch bei den vielen 
Besucherinnen und Besuchern. 
Alle tragen dazu bei, dass der Basar jedes Jahr mit 
einem hohen Gewinn abschliesst. Dieser wird zu 
gleichen Teilen für die Kinder- und Jugendaktivitäten 
in Oberbalm und für die Mission 21 in Basel 
verwendet.
Das Basarkomitee    

Vereine32



2019 Datum Anlass Veranstalter Ort

Offener Mittagstisch 
Immer am 1. Freitag im Monat

Kirchgem. / Alterskommission Rest. Bären Oberbalm

NOV. Fr.   8.Nov. Herbstbasar Basarkomitee / Kirchgemeinde Rest. Bären, Oberbalm

Mi. 27. Nov. Kirchgemeindeversammlung Kirchgemeinde Mehrzweckhalle Oberbalm

DEZ. Mo. 2. Dez. Gemeindeversammlung Einwohnergemeinde Mehrzweckhalle Oberbalm

So. 8..Dez. Musikalischer Gottesdienst im Advent Kirchenchor Kirche Oberbalm

Mi. 11.Dez. Senioren-und Landfrauenweihnacht Landfrauenv. / Kirchgemeinde Mehrzweckhalle Oberbalm

So. 15. Dez. Chinderwiehnacht Kirchgemeinde / Chinderteam Kirche Oberbalm

Di. 24. Dez Christnachtfeier (22.00 Uhr) Kirchgemeinde Kirche Oberbalm

Mi. 25. Dez. Weihnachtsgottesdienst mit MG O'Balm Kirchgemeinde Kirche Oberbalm

2020

JAN. Mi.  1. Jan. Singen in Neujahrspredigt Trachtengruppe / Kirchgem. Kirche Oberbalm

Do.  2. Jan. Neujahrstreicheln   10.30 Uhr Treichlerklub Oberbalm Oberbalm

MÄRZ Do. 5. März Hauptversammlung Landfrauenverein Rest. Bären, Oberbalm

Fr.  6. März Weltsgebetstag (Zimbabwe) Kirchgem./Weltsgebetstagteam Kirche Oberbalm

APRIL So.  5. April Goldene Konfirmation Kirchgemeinde Kirche Oberbalm

MAI Do. 21. Mai Konfirmation Kirchgemeinde Kirche Oberbalm

Mo.25. Mai Gemeindeversammlung Einwohnergemeinde Mehrzweckhalle Oberbalm

AUG Sa.  1. Aug. Bundesfeier Festzelt Borisried

Sa. 22. Aug. Sichlete Trachtengruppe Oberbalm Mehrzweckhalle Oberbalm

OKT Mo.19. Okt. Blutspenden Helferteam Blutegel Mehrzweckhalle Oberbalm

Mo.21. Okt. Themenabend Alterskommission Schulhaussaal Oberbalm

NOV. Mo. 30.Nov. Gemeindeversammlung Einwohnergemeinde Mehrzweckhalle Oberbalm

Anlässe 2019 / 2020 in Oberbalm 

Veranstaltung 33



Informationen

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über die Feiertage

Die Gemeindeverwaltung ist bis am Freitag, 20. Dezember 2019 zu den üblichen Schalterzeiten geöffnet. In 
der Altjahrswoche nach Weihnachten, am 27. ,30. und 31. Dezember 2019 bleibt die Gemeindeverwaltung 
geschlossen. Im neuen Jahr bleiben über die Neujahrstage sowie am 2. und 3. Januar 2020 die Schalter der 

Gemeindeverwaltung ebenfalls zu.

Ab Montag, 6. Januar 2020 sind wir wieder ab 08.30 Uhr zu den regulären Öffnungszeiten gerne für Sie da.

In Notfällen können Sie uns unter den Nummern 031 / 731 06 75 / 079 / 731 92 44 (Frau Spycher Beatrice) 
oder 078 / 870 76 67 (Herr Ruef Hanspeter) erreichen.

Der Gemeinderat sowie die Verwaltungsangestellten 
wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Gemeinde34
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In eigener Sache
ERNST STUBER

Herzlichen Dank für die vielen interessanten Beiträge. 
Bitte Texte und Bilder separat mailen! Die Bilder verlieren sonst zuviel an Qualität.
Alle Beiträge an die Gemeindeverwaltung senden. Inserate direkt an mich.
Ich wünsche allen eine schöne Zeit und bis zur nächsten Ausgabe. Herzlich ES
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GISELA

Ihre Malerwerkstatt 
für Farbe, 

Gestaltung und 
dekorative Techniken

Mähh.... eure Gisela

Was meint Gisela?
Man hört ja so einiges über die 
Jungen Leute von heute. Sie hät-
ten schlechte Manieren, keinen 
Respekt mehr gegenüber Autori-
tätspersonen, hörten nicht mehr 
auf ihre Elten und hätten nur den 
den Konsum im Sinn.

Was steht da vor kurzem in der 
Zeitung vom wichtigsten Philoso-
phen 399 v. Christus:



Schwarzenburg · Guggisberg · Niederscherli · Albligen · Sangernboden

Kassenobligationen
Laufzeit 5 Jahre. Profi tzins 0,5%
Kassenobligationen
Bedingungen
Angebot gültig bis 31. Dezember 2019.
Profi tzins gilt nur für Neugeld bis max. 
CHF 200‘000.00 pro Kunde.

Tel. 031 734 20 20
www.bankgantrisch.ch

sympathisch anders

Rund drei Viertel aller Schweizer Häuser werden heute noch 
mit fossilen Brennstoffen beheizt. Im Bereich der Sanierun-
gen von bestehenden Bauten sind Wärmepumpen, Holzpel-
lets und alternative Heizlösungen auf dem Vormarsch. Wir 
beraten Sie zu herkömmlichen Heizsystemen und erläutern 
Ihnen gerne, wie Sie erneuerbare Energien sinnvoll einsetzen 

Ohne Heizsorgen einfach die 
eigenen vier Wände geniessen  
und auch an die Umwelt denken

Damit’s läuft. 
Ihre Haustechniker. 

Tel: 031 849 05 84 | info@pbaumannag.ch | pbaumannag.ch

Wohlfühlen – auch bei kühleren Temperaturen

und nutzen können. Das einwandfreie Funktionieren Ihrer 
Anlage, eine hohe Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit ist 
unsere Priorität.  

Mit zuverlässigen Fachpartnern planen und realisieren wir 
eine optimale Lösung für Ihr Zuhause.

In der Region Bern – Köniz, Liebefeld, Niederscherli, Schliern

Sanitär HeizungSolar Spenglerei


